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Treatment of palliative emergencies by 
paramedics

Summary. Background: In recent years outpatient pal-
liative care, even for patients in an advanced state of 
their disease, has gained importance. Therefore, also 
paramedics are more often confronted with palliative 
emergencies, advance directives, and ethical end-of-life 
issues. Presently in emergency medicine there is un-
doubtedly a lack of education on palliative medicine 
and ethical questions for paramedics. 

Methods: In a period of six months we questioned 
250 paramedics from two German regions (Göttingen 
and Braunschweig) about their experiences in palliative 
medicine, palliative emergencies and about their knowl-
edge of advance directives. For these key questions we 
drew up a specific questionnaire.

Results: The response rate in the set period of time 
amounted to 64.8% (n = 162). Most of the interviewed 
paramedics (91.4%, n = 148)) had been confronted with 
palliative emergency situations on duty. 47.6% felt un-
certain about the correct psychosocial care of the pa-
tients. 84% of the paramedics were insecure concerning 
their knowledge about advance directives. 72,8% had 
already taken care of patients with advance directives. 
These advance directives had influenced their therapy 
decision in 42.8%.

Conclusion: The emergency treatment of palliative 
patients can present a particular challenge to paramed-
ics. Most of the interviewed paramedics felt insecure 
both about the social care and the assessment of legal 
issues in dealing with advance directives and decisions 
at the end of life. Therefore emergency medical training 
apparently needs to be improved in these fields. Further 
information and training are necessary to guarantee 
adequate patient-oriented care of palliative patients 
und their relatives also in emergency situations.

Key words: Emergency medicine, palliative medicine, 
palliative emergency, paramedics, advance directive.

Zusammenfassung. Hintergrund: Die ambulante Ver-
sorgung von Palliativpatienten im fortgeschrittenen 
Stadium ihrer Erkrankung hat in den letzten Jahren an 
Bedeutung zugenommen. Hierbei kann es aber auch zu 
häuslichen Akutsituationen kommen, die durch den 
Rettungsdienst versorgt werden müssen. Rettungsas-
sistenten werden somit auch zunehmend mit Patienten-
verfügungen, palliativen Notfallbögen und ethischen 
Fragen am Ende des Lebens konfrontiert. Bisher fehlen 
in der Ausbildung von Rettungsassistenten Inhalte zu 
palliativmedizinischen und ethischen Fragestellungen.

Methoden: Wir befragten 250 Rettungsassistenten 
aus zwei Einsatzbereichen (Göttingen und Braun-
schweig) bezüglich eigener palliativmedizinischer Aus- 
bzw. Fortbildungen, der Versorgung palliativmedizini-
scher Notfallpatienten und ihrer Kenntnisse zu speziel-
len Fragen bei Patientenverfügungen. Für diese Kern-
fragen entwickelten wir einen eigenen Interviewbogen.

Ergebnisse: Die Rücklaufquote der Befragung betrug 
64,8% (n = 162). Der größte Teil der befragten Rettungs-
assistenten (91,4%, n = 148) wurde innerhalb der Ein-
satztätigkeit schon mit palliativmedizinischen Notfall-
situationen konfrontiert. In der Ausbildung wurden 
pal liativmedizinische Fragestellungen bei 8% der Ret-
tungsassistenten thematisiert, während insgesamt 
38,9% der befragten Rettungsassistenten vorherige Teil-
nahmen an palliativmedizinischen Fortbildungen an-
gaben. Unsicherheiten bestanden insbesondere bei der 
psychosozialen Betreuung der Patienten (47,6%). 84% 
der befragten Rettungsassistenten schätzten sich in Be-
zug auf die rechtliche Gültigkeit von Patientenverfü-
gungen als schlecht informiert ein. 72,8% der befragten 
Rettungsassistenten haben während ihrer Einsatztätig-
keit bereits Patienten mit Patientenverfügungen be-
treut. Eine solche beeinflusste bei 42,8% der Rettungs-
assistenten die Therapieentscheidung.

Schlussfolgerung: Die Notfallversorgung von Pallia-
tivpatienten kann für jeden Rettungsassistenten auf-
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grund notfallmedizinischer Probleme sowie palliativ-
medizinischer und ethischer Prinzipien zu einer beson-
deren Herausforderung werden. Ein großer Teil der be-
fragten Rettungsassistenten fühlt sich in der sozialen 
Betreuung und in der Bewertung rechtlicher Fragen im 
Umgang mit Patientenverfügungen und Entscheidun-
gen am Ende des Lebens unsicher. Deshalb erscheinen 
Aufklärung, Fortbildung und Gesetzmäßigkeiten erfor-
derlich, um eine adäquate Versorgung von Palliativpati-
enten durch Rettungsdienstpersonal in Notfallsituatio-
nen zu gewährleisten.

Schlüsselwörter: Notfallmedizin, Palliativmedizin, 
Palliativer Notfall, Rettungsdienstpersonal, Patienten-
verfügung.

Einleitung

Durch die zunehmende Verbesserung in der ambulan-
ten Palliativversorgung wird es Patienten immer häufi-
ger ermöglicht, ihrem Wunsch entsprechend, die letzte 
Lebensphase in häuslicher Umgebung zu verbringen [1]. 
Dieser Krankheitsabschnitt beinhaltet allerdings auch 
vermehrt akut und perakut auftretende Symptome, die 
trotz intensiver Vorbereitung des Patienten und seiner 
Angehörigen auf derartige Situationen in psychosozia-
len Überlastungen der Betroffenen münden können. 
Dieses geschieht besonders deshalb, weil körperliche 
Symptome häufiger und intensiver therapiert werden als 
psychosoziale [2]. Durch die Akutsituation und deren 
Folgen resultiert oftmals eine Alarmierung des Ret-
tungsdienstes, die zu einer vom Patienten unter Um-
ständen nicht erwünschten notfallmedizinischen The-
rapie bzw. Klinikeinweisung führen kann [3–6]. Notfall-
situationen bei Patienten im weit fortgeschrittenen Sta-
dium ihrer Erkrankung haben derzeit an einen Anteil 
von ungefähr 2,7% am gesamten notärztlichen Einsatz-
aufkommen [6]. Somit kann auch jeder Rettungsassistent 
mit Palliativpatienten im weit fortgeschrittenen Erkran-
kungsstadium und Entscheidungen am Ende des Lebens 
konfrontiert werden. Bei diesen Patienten ist sowohl in 
der Basis- als auch in der Notfalltherapie ein Handeln 
zum Wohle des Patienten mit Erhalt bzw. Wiederherstel-
lung seiner persönlich definierten Lebensqualität, aber 
auch dem Unterlassen von Interventionen in Einklang 
mit dem Patientenwillen, von besonderer Bedeutung. 
Dieses kann auch ein „Nicht-Handeln“ (beispielsweise 
bei einem Herz-Kreislaufstillstand) zur Folge haben. So-
mit gilt das Selbstbestimmungsrecht des Patienten spe-
ziell für die Ablehnung medizinischer Maßnahmen.

Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten 
stellen gerade am Lebensende ein wichtiges Instrument 
zur Äußerung des individuellen Willens und zur Beteili-
gung von Patienten an weit reichenden Therapieent-
scheidungen dar. Jedoch ist eine wirkliche Patientenbe-
teiligung bei medizinischen Entscheidungen gerade am 
Lebensende derzeit noch unzureichend umgesetzt [7].

In der vorliegenden Untersuchung wurden Ret-
tungs assistenten zu ihren palliativmedizinischen 
Kenntnissen, Wünschen und Unsicherheiten im Notfall-
einsatz befragt. In Abhängigkeit dieser Faktoren sollen 

Unterschiede in der subjektiven Sicherheit der Ret-
tungsassistenten dargestellt und verglichen werden. 
Weiterhin sollte die percipierte Rechtssicherheit und 
der Einfluss einer Patientenverfügung auf die jeweilige 
Therapieentscheidung seitens der befragten Rettungs-
assistenten benannt werden.

Methodik

Innerhalb von sechs Monaten wurden 250 Rettungsassistenten an 
zwei Rettungsdienststandorten (Göttingen und Braunschweig) 
mittels eines hierfür erstellten, standardisierten Interviewbogens 
befragt. Die Parameter der Interviewbögen wurden durch „ja/
nein-Antworten“, Likert-Skalierungen und offene Antwortmög-
lichkeiten erfasst und quantitativ ausgewertet.

Die Befragung beinhaltete demografische Daten, Fort- und 
Ausbildung im Bereich der Palliativmedizin sowie Beteiligungen 
an eigenen palliativmedizinisch motivierten Notfalleinsätzen. 
Außerdem wurden allgemeine und spezielle Erfahrungen mit 
Patientenverfügungen und deren Einfluss auf ausstehende The-
rapieentscheidungen erfragt.

Es wurden folgende demografische Parameter erhoben:

– Geschlecht
– Alter
– Berufserfahrung als Rettungsassistent
– Ausbildungsstand/Qualifikation

Spezifische Fragen zum Thema Palliativmedizin:

– Vorkenntnisse in der Palliativmedizin
– bisherige Versorgung von Palliativpatienten im weit fort-

geschrittenen Erkrankungsstadium im Notfalleinsatz
– subjektive Sicherheit in der medizinischen und psycho-

sozialen Betreuung von Palliativpatienten in einer Not-
fallsituation

– Kenntnis ambulanter palliativmedizinischer Versor-
gungsstrukturen

Spezifische Fragen zum Bereich Patientenverfügungen:

– Kontakt mit Patientenverfügungen bei Notfalleinsätzen
– Einfluss dieser Dokumente auf eigene Therapieentschei-

dungen
– subjektive Sicht der Rechtsverbindlichkeit von Patienten-

verfügungen
– subjektive Einschätzung der Gültigkeit von Patientenver-

fügungen im Notfalleinsatz
– Notfallbögen

Als Palliativpatienten wurden Patienten im weit fortgeschritte-
nen Erkrankungsstadium und nicht mehr existenten kurativen 
Therapieansätzen definiert. Die Symptomkontrolle mit dem Er-
halt einer durch den Patienten eigens definierten Lebensqualität 
steht somit im Vordergrund der therapeutischen Maßnahmen.

Der definierte Untersuchungszeitraum beinhaltete das 
Aus teilen/Versenden der Fragebögen sowie eine entsprechende 
Zeitvorgabe für die Beantwortung und Rücksendung.

In die Untersuchung wurden alle Rettungsassistenten von 
Berufsfeuerwehren als hauptsächlich in den Rettungsdienst ein-
bezogener Organisation in den ausgewählten Rettungsdienst-
bereichen eingeschlossen. Einschlusskriterium war eine zum 
Untersuchungszeitpunkt aktive Tätigkeit in der notfallmedizini-
schen Versorgung sowie das Einverständnis zur Teilnahme an der 
Untersuchung. Als Einverständnis wurde die Rücksendung des 
Fragebogens innerhalb des definierten Zeitraumes gewertet.

Die Datenerhebung erfolgte entsprechend der ethischen Be-
stimmungen der Deklaration von Helsinki anonym, so dass weder 
bei der Datenerfassung noch bei deren Auswertung Rückschlüsse 
auf einzelne Untersuchungsteilnehmer möglich waren [8].

Für die statistische Auswertung wurden die Rettungsassis-
tenten in zwei Gruppen eingeteilt (Gruppe 1: Rettungsassisten-
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ten, die bereits an palliativmedizinischen Aus- und Fortbildun-
gen teilgenommen haben; Gruppe 2: Rettungsassistenten ohne 
entsprechende palliativmedizinische Aus- und Fortbildung).

Die Datenerfassung und -auswertung erfolgte mit dem Ta-
bellenkalkulationsprogramm MS Excel 2003 (MS Excel Microsoft 
Inc.) und dem Statistikprogramm SPSS 12.0 (SPSS Inc. 2004).

Statistische Unterschiede zwischen den zwei den verschie-
denen Gruppen wurden mit dem „Wilcoxon Signed Rank Test“ 
für nicht parametrische Stichproben untersucht. Das Signifi-
kanzniveau wurde bei p < 0,05 festgelegt.

Ergebnisse

Im Untersuchungszeitraum von sechs Monaten beant-
worteten N = 162 der befragten Rettungsassistenten den 
ausgeteilten Fragebogen. Dieses entsprach einer Rück-
laufquote von 64,8%. Die Ergebnisse beider untersuch-
ter Rettungsdienstbereiche unterschieden sich nicht si-
gnifikant voneinander (p > 0,05), so dass im Folgenden 
eine gemeinsame Darstellung erfolgt. Die demografi-
schen Daten sind in Tabelle 1 wiedergegeben. Es zeigten 
sich keine signifikanten Unterschiede zwischen demo-
grafischen Daten aller Rettungsassistenten der in die 
Untersuchung integrierten Bereiche und den Rettungs-
assistenten, die den Interviewbogen beantworteten. 
Aus diesem Grund wurde das vorliegende Ergebnis als 
repräsentativ für die untersuchten Rettungsdienstbe-
reiche gewertet.

Palliativpatienten im Rettungsdienst

Aus- und Fortbildung, Einsatzerfahrung

63 Rettungsassistenten (38,9% der Gesamtgruppe) ga-
ben zum Befragungszeitpunkt an, spezielle palliativ-
medizinische Fortbildungen (u. a. Kongresse und Vor-
träge) besucht zu haben (Gruppe 1). In die Ausbildung 
zum Rettungsassistenten waren lediglich bei 8% der be-
fragten Personen palliativmedizinische Inhalte inte-
griert, während dieses bei 92% nicht der Fall war.

99 der befragten Rettungsassistenten (61,1% der Ge-
samtgruppe) hatten keine palliativmedizinischen Fort- 
und Weiterbildungen zum Befragungszeitpunkt be-
sucht und galten somit als palliativmedizinisch nicht 
vorgebildet (Gruppe 2).

Patienten im weit fortgeschrittenen Stadium einer 
progredienten lebensbedrohlichen Erkrankung wurden 
von 148 Rettungsassistenten (91,4%) mindestens einmal 
während eines Einsatzes betreut. 14 der befragten Ret-

tungsassistenten (8,6%) hatten keine eigenen Erfahrun-
gen mit der Versorgung von Palliativpatienten im Not-
falleinsatz.

Einsatzcharakteristika, Entscheidungen, subjektive 
Behandlungssicherheit, Weiterbildungsinteresse

Bei 143 Rettungsassistenten war während der Versor-
gung der palliativmedizinischen Patienten wenigstens 
einmal ein Notarzt beteiligt, so dass eine Entscheidung 
bezüglich des Therapieverlaufs nicht aktiv getroffen 
werden musste. Alle Rettungsassistenten hatten aber 
auch schon Einsätze dieser Art ohne notärztliche Un-
terstützung erlebt und mussten somit selbst therapeuti-
sche Entscheidungen treffen.

Insgesamt 34 Rettungsassistenten (21%) war be-
kannt, dass im jeweiligen Rettungsdienstbereich ein 
ambulanter Palliativdienst mit in die häusliche Versor-
gung von Palliativpatienten einbezogen werden kann 
und damit als 24-Stunden Ansprechpartner für die Pati-
enten und deren Angehörige aber auch für notfallmedi-
zinisches Personal während einer Einsatzsituation zu-
mindest telefonisch verfügbar ist. Die Tätigkeit eines 
solchen ambulanten Palliativdienstes war nur Rettungs-
assistenten aus dem Einsatzbereich Göttingen bekannt 
(100% dieser Untergruppe; Braunschweig: 0% dieser Un-
tergruppe). Hilfreich ist die Kenntnis solcher professio-
neller Hilfestellungen und Unterstützungsangebote für 
Rettungsassistenten, um insbesondere bei Abwesenheit 
eines Notarztes Therapieentscheidungen im Sinne des 
Patienten und seiner Angehörigen treffen zu können.
Von den 148 Rettungsassistenten, die mindestens ein-
mal palliativmedizinische Patienten während eines 
Notfalleinsatzes betreut hatten, fühlten sich 57 (38,5% 
dieser Gruppe) in der medizinischen Versorgung unsi-
cher bzw. sehr unsicher. Weit mehr Rettungsassistenten 
(49,3%; p < 0,05) gaben Unsicherheiten bei der psycho-
sozialen Betreuung dieser Patienten an (Tabelle 2).

Interesse an palliativmedizinischen Fragestellun-
gen bzw. weiteren Fortbildungen sowohl mit präklini-
schem als auch innerklinischem Bezug äußerten 73 der 
befragten Rettungsassistenten (45,1%).

Patientenverfügungen/rechtliche Aspekte

118 (72,8%) Rettungsassistenten hatten mindestens ein-
mal während ihrer Tätigkeit im Rettungsdienst Kontakt 

Tabelle 1. Demografische Daten

Geschlecht Männlich Weiblich
150 (92,6%) 12 (7,4%)

Berufsqualifikation Lehrrettungsassistent Rettungsassistent Rettungsassistent im Praktikum Rettungssanitäter
10 (6,2%) 101 (62,4%) 6 (3,6%) 45 (27,8%)

Alter (Jahre) ≤ 20 20–25 26–30 31–35 36–40 > 40
2 (1,3%) 18 (11,1%) 36 (22,2%) 37 (22,8%) 30 (18,5%) 39 (24,1%)

Berufserfahrung (Jahre) < 1 1–5 6–10 > 10
8 (4,9%) 42 (25,9%) 49 (30,3%) 63 (38,9%)
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mit Patientenverfügungen. Hiervon haben die vorab 
formulierten Bestimmungen bei 51 Rettungsassistenten 
(43,2% dieser Untergruppe) die Therapieentscheidung 
mit beeinflusst, sofern eine solche durch die befragten 
Rettungsassistenten ohne notärztliche Unterstützung 
getroffen werden konnte. 67 Rettungsassistenten (55,9% 
dieser Untergruppe) verneinten Änderungen in thera-
peutischen Entscheidungen aufgrund von Patienten-
verfügungen (Tabelle 3).

Therapieeinflüsse bezogen sich insbesondere auf 
eine mögliche Klinikeinweisung/einen Kliniktransport, 
auf die Weiterführung von Reanimationsmaßnahmen 
(in Zusammenarbeit mit einem Notarzt), sowie erwei-
terte medizinische Maßnahmen, die eine Therapie auf 
einer Intensivstation zur Folge gehabt hätten (in Zu-
sammenarbeit mit einem Notarzt).

Der größte Teil der befragten Rettungsassistenten 
war sich bezüglich der rechtlichen Fragen im Hinblick 
auf Gültigkeit und Verbindlichkeit von Patientenver-
fügungen und des Einflusses auf mögliche Therapie-
änderungen unsicher (n = 136, 83,9%). Interesse an Fort-
bildungen bezüglich rechtlicher Aspekte zur Gültigkeit 
und Verbindlichkeit von Patientenverfügungen nann-
ten hiervon insgesamt 113 Rettungsassistenten (69,8% 
der Gesamtgruppe).

Eigene Patientenverfügungen besaßen elf Rettungs-
assistenten (6,8%), während 151 Rettungsassistenten 
bisher keine eigene Verfügung erstellt hatten; eine sol-
che aber von 93,8% Rettungsassistenten als sinnvoll er-
achtet wurde.

Für den Rettungsdienst wünschten sich 116 der be-
fragten Rettungsassistenten (71,6%) verkürzte Notfall-
bögen, die entweder als eigenständige Patientenverfü-
gung gelten bzw. einen verbindlichen Zusatz zu beste-
henden Patientenverfügungen darstellen (beispielsweise 
Göttinger Palliativkrisenbogen©; Abb. 1 [9]). Die rest-
lichen Rettungsassistenten (46, 28,4%) erachteten eine 
solche verkürzte Patientenverfügung als nicht sinnvoll, 

da sie Entscheidungen zu Therapieeinschränkungen nur 
in Kooperation mit einem Notarzt oder dem zuständigen 
Arzt eines ambulanten Palliativdienstes treffen würden.

Korrelationen

Die Dauer der Berufstätigkeit und die Einsatzhäufigkeit 
der Rettungsassistenten korrelierten mit der Einsatzer-
fahrung bei palliativmedizinisch motivierten Notfall-
situationen. So bezeichneten sich Rettungsassistenten 
mit mehr als fünf Jahren Berufserfahrung insgesamt als 
vertrauter mit der Betreuung von Palliativpatienten als 
das weniger berufserfahrene Rettungsdienstpersonal.

Die Behandlungssicherheit korrelierte ebenfalls po-
sitiv mit der Berufserfahrung im Rettungsdienst. Ret-
tungsassistenten mit mehr als 5 Jahren Berufserfahrung 
fühlten sich in der medizinischen Betreuung von Pal-
liativpatienten im Trend sicherer als Rettungsdienst-
personal mit weniger als fünf Jahren Berufserfahrung.

Rettungsassistenten mit vorheriger Aus- und Fort-
bildung in palliativmedizinischen Fragestellungen 
fühlten sich in der medizinischen und auch in der psy-
chosozialen Versorgung von Palliativpatienten im weit 
fortgeschrittenen Erkrankungsstadium signifikant si-
cherer als Rettungsassistenten ohne entsprechende 
Aus- und Fortbildung. Die Daten zur Korrelation zwi-
schen diesen beiden Gruppen und der subjektiven Si-
cherheit im Umgang mit Palliativpatienten in Notfall-
situationen ist in den Tabelle 2 wiedergegeben.

Im Trend wurde die Therapieentscheidung bei Vor-
liegen einer Patientenverfügung häufiger durch Ret-
tungsassistenten mit vorheriger Aus- bzw. Fortbildung 
in palliativmedizinischen Aspekten beeinflusst und so-
mit eher dem Willen bzw. mutmaßlichen Willen des Pa-
tienten entsprochen.

Das Empfinden der Rechtssicherheit bezüglich des 
Umgangs mit einer Patientenverfügung korrelierte mit 
dem Vorhandensein einer eigenen Verfügung. Alle elf 

Tabelle 2. Sicherheit in der medizinischen und psychosozialen Versorgung von Palliativpatienten im Einsatz

Subjektive Sicherheit; n = 148  
(Rettungsassistenten, die schon mindestens  
einmal Palliativpatienten im Einsatz betreut haben)

Vorherige Teilnahme an  
palliativmedizinischen  
Fortbildungen; n = 63

Keine vorherige Teilnahme  
an palliativmedizinischen  
Fortbildungen; n = 85

p-Wert Gesamt

Sicherheit in der medizinischen Patientenversorgung 53 (84,1%) 38 (44,7%) < 0,01 91 (61,5%)

Unsicherheit in der medizinischen Patientenversorgung 10 (15,9%) 47 (53,3%) < 0,01 57 (38,5%)

Sicherheit in der psychosozialen Patientenversorgung 46 (73,1%) 29 (34,1%) < 0,01 75 (50,7%)

Unsicherheit in der psychosozialen Patientenversorgung 17 (26,9%) 56 (75,9%) < 0,01 73 (49,3%)

Tabelle 3. Beeinflussung von Therapieentscheidungen im Umgang mit Patientenverfügungen

Vorherige Teilnahme an  
palliativmedizinischen  
Fortbildungen; n = 63

Keine vorherige Teilnahme an  
palliativmedizinischen  
Fortbildungen; n = 55

Gesamt 
n = 118

p-Wert

Beeinflussung der Therapieentscheidung 52 (82,5%) 10 (18,2%) 62 (52,5%) p < 0,01

Keine Beeinflussung der Therapieentscheidung 11 (17,5%) 45 (81,8%) 56 (47,5%) p < 0,01
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Rettungsassistenten, die eine eigene Patientenverfü-
gung erstellt hatten, fühlten sich in rechtlichen Fragen 
zur Patientenverfügung sicherer als die übrigen Ret-
tungsassistenten.

Diskussion

Grundsatz medizinischen Handelns ist der Respekt vor 
dem Willen des Menschen und vor den Grenzen mensch-
lichen Lebens [10]. Insbesondere bei Palliativpatienten 
im weit fortgeschrittenen Stadium ihrer Erkrankung 
sollte die Wiederherstellung bzw. der Erhalt der für den 
Patienten besten Lebensqualität, aber auch das Unter-
lassen von Interventionen in Einklang mit dem Patien-
tenwillen, das oberste Gebot medizinischen Handelns 
darstellen [6, 11–15]. Diese Maxime ist ebenfalls bei der 
notfallmedizinischen Versorgung palliativmedizinisch 
motivierter Notfälle zu berücksichtigen, um so den 
ethischen Prinzipien medizinischen Handels am Le-
bensende entsprechen zu können [16].

Für notärztlich betreute palliativmedizinisch moti-
vierte Einsätze errechnet sich ein Einsatzaufkommen 
von 150 (Göttingen) bzw. 180 Einsätzen (Braunschweig) 
pro Jahr. Diese Zahlen basieren auf den notärztlichen 
Gesamteinsatzzahlen des Jahres 2007 für die beiden Be-
reiche (Göttingen: 5000, Braunschweig 6000; [6]). Jeder 
Mitarbeiter im Rettungsdienst kann daher mit der Ver-
sorgung von Palliativpatienten und den sich daraus er-
gebenen Besonderheiten bezüglich diagnostischer und 
therapeutischer Entscheidungen am Lebensende kon-
frontiert werden [3, 6, 17]. Es ergibt sich die Tatsache, 
dass Rettungsassistenten zunehmend in die notfall-

medizinische Versorgung von Patienten am Ende des 
Lebens einbezogen werden können. Daher sind Schu-
lungen in diesem Bereich für eine kompetente Patien-
tenversorgung im Sinne palliativmedizinischer und 
ethischer Prinzipien unbedingt erforderlich.

Der größte Teil (91,4%) der in der vorliegenden Un-
tersuchung befragten Rettungsassistenten betreute 
mindestens einmal während eines Notfalleinsatzes Pal-
liativpatienten im weit fortgeschrittenen Stadium ihrer 
Erkrankung. Allerdings verfügten lediglich 38,9% der 
Rettungsassistenten über Vorkenntnisse (durch Aus- 
bzw. Fortbildungen) in der Palliativmedizin. In der vor-
liegenden Untersuchung wird deutlich, dass die meisten 
Rettungsdienstmitarbeiter zwar mit palliativmedizi-
nisch motivierten Einsätzen konfrontiert wurden, aber 
nur ein geringer Teil über Kenntnisse in diesem Bereich 
verfügt und somit Verbesserungen in der Aus- und Wei-
terbildung gefordert werden sollten. Palliativmedizini-
sche Inhalte in der Rettungsassistentenausbildung sind 
ebenfalls nicht regelhaft. Eine spezielle palliativmedizi-
nische Weiterbildung wie für Ärzte (Zusatzbezeichnung 
Palliativmedizin nach den Empfehlungen der Bundes-
ärztekammer [18]) ist für Rettungsassistenten nicht vor-
gesehen (bei lediglich 8% der befragten Rettungsassis-
tenten wurden palliativmedizinische Themen in die 
Ausbildung integriert), so dass derzeit Fortbildungen in 
Eigeninitiative besucht werden müssen. Gerade aber die 
Aus- und Weiterbildung ist ein essentieller Faktor für 
den Kompetenzgewinn und ein daraus resultierendes 
Handeln im Sinne des Patienten [11].

Unsicherheiten in der Behandlung von Palliativ-
patienten im Notfalleinsatz betrafen nicht nur Ret-

Abb. 1. Göttinger Palliativkrisenbogen (© Wiese/Geyer 2007, ZARI; [9])
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tungs assistenten mit einer tendenziell geringeren not-
fallmedizinischen Berufserfahrung, sondern auch sol-
che mit einer Berufserfahrung von mehr als 5 Jahren. 
Aus diesem Grund kann postuliert werden, dass sich bei 
Rettungsdienstmitarbeitern allgemein relativ häufig 
Unsicherheiten insbesondere in der psychosozialen 
Versorgung von Patienten am Lebensende finden. Sig-
nifikant weniger Unsicherheiten bestanden bei Ret-
tungsassistenten mit vorheriger palliativmedizinischer 
Aus- bzw. Fortbildung. Trotzdem ist es auch nicht über-
raschend, dass gerade psychosoziale Probleme bei der 
Akutversorgung von Palliativpatienten signifikant mehr 
Unsicherheiten beinhalteten, da in den Fortbildungen 
zu palliativmedizinischen Themen vor allem symptom-
orientierte medizinische Probleme zur Diskussion ste-
hen. Aus diesem Grund könnte es sinnvoll sein, schon 
in der Ausbildung von Rettungsassistenten bzw. in Fort-
bildungen gezielt psychosoziale Fragestellungen zu the-
matisieren, um damit Kompetenz in diesem Kontext zu 
schulen bzw. zu erhalten.

Die Therapieziele einer notfallmedizinischen Be-
handlung decken sich gerade bei Patienten am Lebens-
ende nicht immer mit ihren Wünschen und Zielen. Ge-
rade in Fällen, bei denen eine kurative Therapie der 
Grunderkrankung des Patienten nicht mehr möglich ist 
und eine Patientenverfügung vorliegt, die lebensverlän-
gernde Maßnahmen ablehnt/verbietet, kann eine feh-
lende Umsetzung der Patientenwünsche zu für den Pa-
tienten nicht akzeptablen Situationen führen. So wer-
den Patienten möglicherweise reanimiert und intubiert 
sowie beatmet auf eine Intensivstation eingewiesen, um 
dort nach mehr oder weniger langer Therapiedauer zu 
versterben. Dieses beinhaltet eine Situation, die mit 
einem „Sterben in Würde“ wie es von den Verfassern 
von Patientenverfügungen gewünscht war, nicht in Ein-
klang zu bringen ist. Der Begriff „Sterben in Würde“ ist 
ein sehr heterogenes Konstrukt, dem vor allem im ang-
loamerikanischen Bereich sehr viel Aufmerksamkeit 
gewidmet wird. In zahlreichen Publikationen sind Fak-
toren und Kategorien (beispielsweise Abhängigkeit, Le-
bensqualität, limitierte medizinische Interventionen, 
Selbstbestimmung, Akzeptanz des eigenen Willens) ex-
trahiert worden, die mit diesem Begriff in Verbindung 
stehen [19–23]. Gerade diese Faktoren sollten auch in 
Notfallsituationen bei Patienten mit einer progredien-
ten lebensbedrohenden Erkrankung beachtet werden.

Allerdings werden selbst bei einer optimalen am-
bulanten palliativmedizinischen Versorgung 25% aller 
Patienten mit Tumorerkrankungen im weit fortgeschrit-
tenen Krankheitsstadium aufgrund psychosozialer Kri-
sensituationen in eine Klinik eingewiesen [24]. Davon 
abweichende Zahlenangaben (Betreuung von mehr als 
90% der Patienten in häuslicher Umgebung bei optima-
ler ambulanter Palliativversorgung) wurden 1996 aus 
Italien berichtet [25]. Es wurde aber ersichtlich, dass ein 
Versterben zu Hause mit einem hohen Grad an Unter-
stützung durch Angehörige und professionelle Hilfen 
verbunden ist und dass psychosoziale Probleme sehr 
häufig unabhängig von der Qualität der Symptomkon-
trolle auftraten [25]. Unter derartigen Umständen ist es 
leicht vorstellbar, dass bereits geringe Verschlechterun-

gen im physischen Zustand des terminal Erkrankten zu 
einer Dekompensation der psychosozialen Balance (Zu-
nahme des „Leidens“ und des „Leidensdrucks“ bei allen 
Betroffenen) führen kann, die oftmals nur durch profes-
sionelle Hilfe im Sinne von „respite care“ wieder zu sta-
bilisieren sein dürfte. Ein solches Angebot ist aber nicht 
nur für die Vermeidung von Rettungsdiensteinsätzen 
bzw. Klinikeinweisungen, sondern auch für die Unter-
stützung in der Handlungskompetenz und -sicherheit in 
einer notfallmedizinisch betreuten ambulanten Pallia-
tivsituation von besonderer Bedeutung [24–26]. So soll-
ten ambulante Palliativdienste ein integrativer Bestand-
teil in den Einsatzstrukturen der Rettungsleitstellen 
werden, um eine patientenorientierte Versorgung zu ge-
währleisten [26–28]. Der bisher publizierte Forschungs-
anteil zu dieser Thematik und den Unterstützungsmög-
lichkeiten des Rettungsdienstes bei palliativmedizinisch 
motivierten Notfällen ist derzeit noch gering, so dass 
weitere Untersuchungen sinnvoll erscheinen [29].

Diese Überlegungen finden zudem ihre Entspre-
chung in der Äußerung von mehr als 45% der antwor-
tenden Rettungsassistenten, Fortbildungsinteresse an 
palliativmedizinischen Themen mit prä- und innerkli-
nischem Bezug zu haben. Die besondere Betonung psy-
chosozialer Fragestellungen bei derartigen Aktivitäten 
wurde bereits weiter oben dargelegt.

Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

In Deutschland und Österreich werden in Palliativsitu-
ationen zunehmend Patientenverfügungen und Vorsor-
gevollmachten genutzt, um gewünschte medizinische 
Maßnahmen und Therapiegrenzen zu formulieren, die 
dem Patientenwillen entsprechen [13, 14, 30, 31]. 72,8% 
der befragten Rettungsassistenten wurden im Rahmen 
ihrer notfallmedizinischen Tätigkeit bereits mit Patien-
tenverfügungen und dem zumeist damit verbundenen 
Wunsch nach Therapiebegrenzung konfrontiert. Die 
besondere Bedeutung von Patientenverfügungen in 
präklinischen Notfallsituationen konnte schon in einer 
Umfrage bei Notärzten gezeigt werden [32]. Gerade für 
palliative Notfallsituationen wurde seitens der befrag-
ten Rettungsassistenten eine verkürzte Form einer Pati-
entenverfügung im Sinne eines Notfallbogens ge-
wünscht. Hierzu wurde unter anderem der so genannte 
„Göttinger Palliativkrisenbogen“© vorgestellt (Abb. 1, 
[9]). Dieser Bogen versteht sich in seiner aktuellen Form 
nicht nur als Zusatz zu einer bestehenden Patientenver-
fügung, sondern als eigene verkürzte und speziell für 
den ambulanten Palliativpatienten gedachte schriftli-
che Darlegung des Patientenwillens. Dieser „Palliativ-
krisenbogen“ stellt ein probates Instrument dar, um die 
zunehmend geforderte Patientenbeteiligung bei medi-
zinischen Entscheidungen umzusetzen, da seine Er-
stellung eine intensive Diskussion und umfangreiche 
Aufklärungsgespräche mit dem Patienten und seinen 
Angehörigen voraussetzt [7, 9]. Dieses würde auch ein 
oftmals in der Auseinandersetzung mit Patientenver-
fügungen vorgetragenes Argument entkräften, dass auf 
das unterschiedliche Verständnis von Patienten und 
Rettungsdienstmitarbeitern bei der Verwendung be-
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stimmter Begrifflichkeiten (beispielsweise medikamen-
töse oder mechanische Reanimation) zielt [33].

Die seitens der in der vorliegenden Untersuchung be-
fragten Rettungsassistenten geäußerten Unsicherheiten 
bezüglich der Rechtsverbindlichkeit von Patientenver-
fügungen (83,9% der befragten Rettungsassistenten), 
könnten durch einen solchen Palliativkrisenbogen und 
entsprechende Fortbildungen gemindert werden. Hierzu 
werden aktuell weitere Untersuchungen durchgeführt.

In früheren Publikationen wird bezüglich ethischer 
Aspekte während einer Reanimation ausdrücklich dar-
auf hingewiesen, dass die aktuelle Gültigkeit des Pa-
tientenwillens entsprechend einer Patientenverfügung 
stets hinterfragt werden sollte [34]. Auch wird in diesem 
Zusammenhang empfohlen, durch eine Befragung von 
Angehörigen bzw. Bekannten oder Betreuenden des Pa-
tienten seinen aktuellen mutmaßlichen Willen zu eruie-
ren und demgemäß zu handeln. Dieses kann beispiels-
weise auch den Abbruch von Reanimationsmaßnahmen 
nach Kenntniserlangung des mutmaßlichen Patienten-
willens zur Folge haben. Der Abbruch von Reanimati-
onsmaßnahmen und die Todesfeststellung sind an die 
Entscheidung bzw. Anwesenheit eines Notarztes gebun-
den, so dass ein Rettungsassistent in dieser entscheiden-
den Frage derzeit keine therapeutischen Beschränkun-
gen vornehmen kann. So mag es auch nicht verwundern, 
dass sich 55% der befragten Rettungsassistenten bezüg-
lich der Verbindlichkeit von Patientenverfügungen auf 
die Entscheidungskompetenz eines Arztes berufen.

In der vorliegenden Untersuchung wurde ein signifi-
kanter Unterschied zwischen den palliativmedizinisch 
vorgebildeten Rettungsassistenten im Verhältnis zu den 
denjenigen ohne vorherige Aus- und Fortbildungen deut-
lich, so dass vermutlich Aus- und Fortbildung zu einem 
adäquateren Umgang mit Patientenverfügungen und de-
ren empfundener Verbindlichkeit führen können.

Eine Klärung bzw. Umsetzung bestehender, landes-
gültiger Rechtsnormen erscheint im Zusammenhang 
mit den in der vorliegenden Untersuchung geäußerten 
Unsicherheiten der befragten Rettungsassistenten drin-
gend notwendig. Hierbei gilt es, entsprechend des ver-
fügten Patientenwillens zu handeln und diesen nicht 
aufgrund von Unsicherheiten primär außer Kraft zu set-
zen. Allerdings darf auch im Rahmen dieser rechtlichen 
Frage die Garantenpflicht des Rettungsdienstes nicht 
außer Acht gelassen werden. Somit muss durch Ret-
tungsassistenten in der Akutsituation immer primär für 
den Erhalt des Lebens entschieden werden. Eine Aus-
nahme dieser Regelung ergibt sich, wenn eindeutige Zei-
chen für einen bereits begonnenen Sterbeprozess bzw. 
eine Vorerkrankung im terminalen Stadium mit infaus-
ter Prognose vorliegen und diese ärztlicherseits bestä-
tigt worden sind [6, 35]. Es erscheint trotzdem wün-
schenswert, wenn sich Rettungsdienstpersonal (sowohl 
Rettungsassistenten als auch Notärzte) bei palliativme-
dizinisch motivierten Einsätzen von den Grundgedan-
ken der Palliativmedizin und der medizinischen Ethik 
leiten lassen. Gerade letzteres ist aber nicht immer der 
Fall [16]. Positive Aspekte ethischer Überlegungen er-
geben sich aus der Auseinandersetzung mit ethischen 
Fragen im Notfallteam nach entsprechenden Einsätzen. 

So kann durch die Betrachtung unterschiedlicher Per-
spektiven der kritischen Situation das Teamgefühl ge-
stärkt und gemeinsam ein an überprüfbaren Kriterien 
gebundenes Handeln entwickelt werden.

Limitationen

Die vorliegende Untersuchung basiert auf Interview-
ergebnissen, die deskriptiv Unterschiede zwischen Ret-
tungsassistenten mit Vorbildung in palliativmedizini-
schen Themen und solchen ohne Vorbildungen darstel-
len. Tatsächliche Häufigkeiten palliativmedizinischer 
Notfallsituationen betragen in Deutschland für Kombi-
nationseinsätze mit Notärzten 2,7% [6]. Die Zahl der 
Notfalleinsätze, die bei palliativmedizinisch motivier-
ten Einsätzen alleine Rettungsassistenten betrifft, ist 
für die untersuchten Bereiche nicht bekannt. Hierfür 
sind weitere Untersuchungen erforderlich. Die Arbeit 
stellt somit Unsicherheiten und Wünsche betroffener 
Rettungsassistenten in der Versorgung von palliativme-
dizinisch motivierten Notfalleinsätzen dar. Ein Bezug 
zu den Gesamteinsätzen des Rettungsdienstpersonals 
wird nicht hergestellt.

Die vorliegenden Daten können für die beiden in 
die Untersuchung einbezogenen Rettungsdienstberei-
che nicht aber als bundesweit repräsentativ betrachtet 
werden. Hierfür sind in Zukunft auf Basis der vorliegen-
den Daten weitere Untersuchungen notwendig.

Fazit

Palliativmedizinische Notfallsituationen können jeden 
Rettungsdienstmitarbeiter betreffen. In der vorliegen-
den Untersuchung wurde deutlich, dass sowohl in der 
medizinischen als auch psychosozialen Versorgung 
von Palliativpatienten im weit fortgeschrittenen Krank-
heitsstadium zu Unsicherheiten bei Rettungsassisten-
ten führt. Aus diesem Grund werden von den Rettungs-
assistenten Fortbildungen im Bereich Palliativmedizin 
gewünscht. Außerdem herrscht in der Berücksichti-
gung von Patientenverfügungen rechtliche Unsicher-
heit. Diese beiden Faktoren können zu einer nicht sach-
gerechten Versorgung von ambulanten Palliativpatien-
ten führen und damit folgenschwere Konsequenzen für 
die Patienten und deren Angehörige nach sich ziehen. 
Palliativmedizinisch vorgebildete Rettungsassistenten 
fühlen sich sowohl in der medizinischen als auch psy-
chosozialen Versorgung und auch im Rechtsumgang 
mit Patientenverfügungen deutlich sicherer als Ret-
tungsassistenten ohne vorherige palliativmedizinische 
Aus- bzw. Fortbildungen. Aus diesem Grund sollten 
palliativmedizinische Weiterbildungsinhalte in die 
not fallmedizinische Ausbildung vermehrt integriert 
werden. Zusätzlich muss auch der Einsatz ambulanter 
Palliativdienste zur Unterstützung in Notfallsituatio-
nen (sowohl der Patienten als auch der Rettungsdienst-
mitarbeiter) gefördert werden, um eine patientenori-
entierte, sich an palliativmedizinischen Grundsätzen 
orientierende Versorgung auch in der Akutsituation zu 
gewährleisten.
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